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Zum Geleit

Nachdenken

Der 1. Mai ist ein Feiertag – Tag der Arbeit. Nicht 
Partytag, nicht Grillsaisoneröffnung. Der Tag der 
Arbeit soll uns zunächst daran erinnern, dass Arbeit 
die Grundlage der zivilisierten Welt für das Aus- und 
Einkommen darstellt. Unsere Gesellschaft definiert 
sich über Arbeit. Leider! Natürlich braucht man 
Arbeit für den Lebensunterhalt. Aber gibt es nicht 
auch andere Werte als Arbeit? Fragestellungen, 
über die man sicherlich auch am Tag der Arbeit 
nachdenken kann.

Wenn wir aber über Arbeit reden, dann müssen wir 
auch darüber sprechen, welchen Stellenwert der 
Mensch beim Arbeiten hat. Viele Menschen leisten 
ehrenamtliche Arbeit. 
Sie wird nicht immer geachtet und leider oft auch nicht genug gewürdigt. Aber ohne diese Ehrenamtlichen 
würde unsere Gesellschaft gar nicht mehr funktionieren. In Vereinen, im Sport und in der Kultur und 
insbesondere in sozialen Bereichen geht es ohne ehrenamtliche Arbeit nicht. Dank all denen, die sich 
dort engagieren!

Arbeit zum Lebensunterhalt – es gibt viele gut bezahlte Jobs in Deutschland. Aber was ist mit denen, 
die trotz Arbeit nicht ihren Lebensunterhalt finanzieren können? Praktika, Minijobs, befristete Jobs, 
Leiharbeit. Diese Aufzählung wird in unserem Land immer länger. Und die Menschen, die davon berührt 
werden, immer mehr. Soziale Marktwirtschaft sagt im Kern auch etwas über Arbeit aus. Wer mit 
Hungerlöhnen Menschen um die Früchte ihrer Arbeit bringt, tritt die soziale Marktwirtschaft mit Füßen 
und gefährdet auch die Demokratie.

Ein Vollzeitjob muss die Familie ernähren können! Dazu bedarf es tariflichen Lohn, dazu bedarf es der 
Ausweitung des Entsendegesetzes, dazu brauchen wir Schutz vor billiger Lohnkonkurrenz aus den 
Nachbarstaaten (Stichwort Arbeitnehmerfreizügigkeit ab 2011) und dazu müssen wir auch sittenwidrige 
Löhne bekämpfen. Leiharbeiter müssen so bezahlt werden wie die Stammarbeitnehmer in einem Betrieb! 
Die Liste der Themen beim Begriff Arbeit ist lang. Qualifikation ist ein weiterer Stichpunkt. Arbeit um 
Arbeit lebenswert und anerkannt zu gestalten ist genug vorhanden. 

Deshalb erst über den Tag der Arbeit und seinen Sinn nachdenken und dann auf Party gehen!

Einen schönen 1. Mai wünscht  die CDA Sachsen-Anhalt.

Uwe Bruchmüller
Landesvorsitzender



Mitte April 2010 hat eine Entscheidung des Ar-
beitsgerichts Stuttgart für Aufsehen gesorgt. 
Dort hatte eine in Ostberlin geborene und seit 
1988 in Stuttgart lebende Buchhalterin geklagt, 
die sich bei einer schwäbischen Firma erfolglos 
um eine Stelle beworben hatte. Die Bewerbungs-
unterlagen wurden ihr mit dem Vermerk „(-) Ossi“ 
zurückgesandt. 

Dies empfand die Frau mit Recht als diskriminie-
rend. Ihre Klage auf Entschädigung wurde in der 
1. Instanz gleichwohl abgewiesen, da „Ossis“ kein 
eigener Volksstamm sind. Um die Entscheidung 
verstehen und kritisieren zu können, seien deren 
gesetzliche Grundlagen erläutert.

Gemäß § 75 des Betriebsverfassungsgesetzes (Be-
trVG) hat ein Arbeitgeber darüber zu wachen, dass 
im Betrieb jede Benachteiligung von Personen aus 
Gründen ihrer Rasse oder wegen ihrer ethnischen 
Herkunft, ihrer Abstammung oder sonstigen Her-
kunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion oder Welt-
anschauung, ihrer Behinderung, ihres Alters, ihrer 
politischen oder gewerkschaftlichen Betätigung 
oder Einstellung oder wegen ihres Geschlechts 
oder ihrer sexuellen Identität unterbleibt. 

Danach wäre eine Benachteiligung wegen der 
Herkunft aus dem Gebiet der ehemaligen DDR 
unzulässig. Voraussetzung für die Anwendbarkeit 
des § 75 BetrVG ist jedoch, dass die betreffende 
Person bereits dem Betrieb angehört, also bereits 
eingestellt worden ist. 

Für Benachteiligungen bei der Einstellung gilt 
nicht § 75 BetrVG, sondern das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz (AGG). Dessen Ziel ist es, Be-
nachteiligungen aus Gründen der Rasse oder we-
gen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 
der Religion oder Weltan-schauung, einer Behin-
derung, des Alters oder der sexuellen Identität zu 
verhindern oder zu beseitigen (§ 1 AGG). 

Der Entschädigungsanspruch nach § 15 AGG 
setzt deshalb eine Diskriminierung wegen der 
„ethnischen Herkunft“ voraus. Die regionale Her-
kunft genügt insoweit – anders als bei § 75 Be-
trVG – nicht. Nun bezieht sich die Bezeichnung 

als „Ossi“ zwar in erster Linie auf die Region, aus 
der jemand stammt.  M.E. kann die Bezeichnung 
aber ebenso gut als Sammelbegriff für die auf dem 
betreffenden Gebiet beheimateten Volksstämme 
angesehen werden. Dann wäre es unerheblich, 
ob die „Ossis“ einen eigenständigen Volksstamm 
darstellen (was das Arbeitsgericht Stuttgart wohl 
zu Recht verneint hat). M.E. kommt daher für die 
Stuttgarter Klägerin durchaus ein Anspruch nach 
§ 15 AGG in Betracht.

Es mutet schon befremdlich an, dass nach dem 
AGG die Angehörigen aller Rassen und Völker der 
Erde gegen Diskriminierungen bei Einstellungen 
geschützt sind, aber Bürger aus einer anderen Re-
gion der Bundesrepublik folgenlos benachteiligt 
werden dürfen. 

Die Schutzlücke ergibt sich allerdings aus der Ge-
setzesfassung, die im Gegensatz zu § 75 BetrVG 
nicht die Benachteiligung wegen der Herkunft 
schlechthin untersagt, sondern nur die Benachtei-
ligung wegen der „ethnischen Herkunft“. 

Ein zweifelhafter Erfolg der CDU/CSU, deren Ziel 
es im Gesetzgebungsverfahren gewesen ist, die 
Arbeitgeber vor einem allzu weiten Anwendungs-
bereich des AGG zu schützen.

Dr. Andreas Fiebig, CDA-Magdeburg
Diskriminierung als „Ossi“ folgenlos ?
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Heike Brehmer MdB

Mehr Chancen auf Beschäftigung

Die Bundesregierung hat eine Reihe wichtiger 
arbeitsmarktpolitischer Entscheidungen getroffen, 
für die sich die Arbeitnehmergruppe nachdrücklich 
eingesetzt hat. Als Antwort auf die Herausforde-
rungen durch die Finanz- und Kapitalmarktkrise 
wird der „Schutzschirm“ für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer nochmals zusätzlich gestärkt.
Mit der Verlängerung geltender Vorschriften zum 
konjunkturellen Kurzarbeitergeld im Beschäfti-
gungschancengesetz wird sichergestellt, dass die 
Brücke, die Betrieben und Beschäftigten über die 
Wirtschafts- und Finanzkrise hinweg helfen soll, bis 
zum Auslaufen der Krise trägt. Die konjunkturelle 
Kurzarbeit in Deutschland ist ein weltweit beachte-
tes Erfolgsmodell. Sie hat wesentlich mit dazu bei-
getragen, dass die Arbeitslosigkeit trotz eines Ein-

bruchs beim Bruttosozialprodukt von fünf Prozent 
in 2009 nur in geringem Umfang angestiegen ist. In 
vielen anderen vergleichbaren Staaten ist die Zahl 
der Arbeitslosen hingegen erheblich gewachsen. In 
überdurchschnittlichem Maße waren hiervon junge 
Menschen unter 25 Jahren betroffen.
Die jetzt vereinbarte Verlängerung der ursprüng-
lich zum Jahresende 2010 auslaufenden Regelung 
über die volle Erstattung des Arbeitgeberanteils 
an den Sozialversicherungsbeiträgen bis zum 31. 
März 2012 ist für die Unternehmen eine wichtige 
Entscheidungshilfe. Ohne frühzeitige Klarheit über 
die ab dem kommenden Jahr geltende Rechtslage 
hätte mancher Betrieb in Anbetracht der entspre-
chenden Fristen bald über Kündigungen nachden-
ken müssen.
Mit dem Beschäftigungschancengesetz wird au-

ßerdem die Befristung bestimmter arbeitsmarkt-
politischer Instrumente verlängert. Dieses betrifft 
z. B. den Eingliederungszuschuss und die Entgelt-
sicherung für ältere Arbeitnehmer, die jeweils um 
ein Jahr bis En-de 2011 weiterlaufen können. Damit 
wird verhindert, dass diese Instrumente vor der für 
das kommende Jahr geplanten umfassenden Neu-
ordnung des“ Instrumentenkastens“ auslaufen.
Bis Ende 2013 fortgeführt wird die Regelung zum 
Ausbildungsbonus bei Insolvenz, die im Insolven-
zfall die Fortsetzung der Lehre in einem anderen 
Betrieb erleichtern soll. Ebenfalls bestehen bleibt 
für zuvor arbeitslose Existenzgründer die Mög-
lichkeit der frei-willigen Weiterversicherung in der 
Arbeitslosenversicherung. Damit setzen diese im 
Falle des Scheiterns nicht ihren zuvor vorhandenen 
Anspruch auf Absicherung aufs Spiel.
2.) Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Betreuung 
und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in Job-
centern und Optionskommunen wird gewährleis-

tet, dass die Hilfen für Arbeitssuchende 
auch künftig aus einer Hand erfolgen 
können. Für die Verantwortlichen in den 
Kommunen und die Beschäftigten in den 
„ArGen“ wird frühzeitig Klarheit geschaf-
fen, wie es nach der vom Bundesverfas-
sungsgericht beschlossenen Auslauffrist 
für die Arbeitsgemeinschaften zum 
Jahresende 2010 weiter geht. So ist ein 
gerade auch im Interesse der Arbeitssu-
chenden liegender reibungsloser Über-
gang möglich.
Die ausführlichen Diskussionen im 
Vorfeld haben sich gelohnt: Auf über-
bordende Büro-kratie, wie sie etwa mit 
früher diskutierten Modellen verbunden 

gewesen wäre, wird bei den künftigen Jobcentern 
verzichtet. Die Steuerungsinstrumente wurden 
bei Belassen der Handlungsspielräume für die 
Akteure vor Ort verbessert. Die bestehenden 69 
Optionskommunen können unbefristet weiter 
arbeiten. Auch besteht jetzt für weitere 41 Ge-
bietskörperschaften die Möglichkeit, auf dem 
Wege der Option die Vermittlung arbeitsuchender 
Langzeitarbeitsloser in alleiniger Verantwortung 
wahrzunehmen. Die für die rechtliche Absicherung 
der Kooperation in den Jobcentern erforderliche 
Änderung des Grundgesetzes wurde bereits vor 
drei Wochen auf den Weg gebracht.
3.) Aufgrund eines vom Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung vorgelegten Konzeptes 
zur Verbesserung der Zielorientierung und Effizi-
enz der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt im 

Heike Brehmer begrüßt im Deutschen Bundestag die
Teilnehmerinnen am Girl´s Day aus dem Harz
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Zu diesem Thema lud der CDA-Kreisverband 
Magdeburg seine Mitglieder sowie Gäste am 
29.03.2010 zu einer öffentlichen Veranstaltung ein. 
Referent der gut besuchten Veranstaltung war Herr 
Wolfgang Stiehl, der Mitglied in der Vereinigung der 
Opfer des Stalinismus ist. 

Sein Bekenntnis: „In der DDR war nicht Alles 
schlecht, aber viel zu wenig Gut“. So verwies 
er etwa auf die billigen Mieten, die mit einem 
nachhaltigen Verfall der Bausubstanz „bezahlt“ 
wurden. 

Des Weiteren berichtete der Referent über eine 
persönlichen Erfahrungen mit der Staatsgewalt 
in der DDR. So reiste er als Student nach West-
Berlin, um sich beim Radiosender RIAS gespendete 
Fachbücher für sein Studium abzuholen. Auf 
dieser Reise begleitete ihn nicht, wie er dachte, ein 
Freund, sondern ein innoffizieller Mitarbeiter des 
Ministeriums für Staatssicherheit. 

Nur kurze Zeit später wurde er in der DDR 
verhaftet und zu 6 Jahren Zuchthaus verurteilt. 
Immerhin gelang es ihm nach seiner Freilassung 
1956, beruflich in der DDR wieder Fuß zu fassen. 
Ein solches gelang nicht jedem, der ins Visier des 
Staatsapparates der DDR geriet, weil er von seinen 
persönlichen Freiheitsrechten Gebrauch machen 
wollte.

In der regen Diskussion im Anschluss an das 
Referat wurden von vielen der Anwesenden auch 
persönliche Eindrücke und Schicksale geschildert. 
Um auf die Eingangsfrage der Veranstaltung 
zurückzukommen: Selbst wenn es in der DDR 
Gesetze gab, die von der Justiz in gewisser Weise 
auch angewandt wurden, so ist sie sicher kein 
Rechtsstaat (also ein Unrechtsstaat) gewesen – 
und zwar nicht zuletzt auf Grund der fehlenden 
Unabhängigkeit der Justiz von der Staatsgewalt und 
dem Unterdrückungsapparat der Staatssicherheit 
sowie auf Grund der unverhältnismäßigen 
politischen (Unrechts-)Urteile z.B. bei 
Republikflüchtlingen.

Dr. Andreas Fiebig

War die DDR ein Unrechtsstaat?

SGB II wurde eine vom Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages verfügte Sperre über 
900 Millionen € bei Mitteln für Verwaltungskos-
ten für die Durchführung der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende und Leistungen zur Einglie-
derung in Arbeit wieder aufgehoben. Das Kon-
zept sieht im Rahmen von Zielvereinbarungen 
konkrete Hilfen für Alleinerziehende, z. B. bei 
der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten, vor. 
Im Zuge eines verstärkten Förderns und For-
derns bei jungen Menschen soll diesen inner-
halb von sechs Wochen ein Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz oder eine Arbeitsgelegenheit ange-
boten werden. Wird diese nicht angenommen, 
werden die Leistungen gekürzt. Vorgesehen 
sind auch besondere Anstrengungen zur Erhö-
hung der Erwerbsbeteiligung und Verbesserung 
der Beschäftigungschancen älterer Menschen, 
etwa durch den flächendeckenden Ausbau der 
Initiative Perspektive 50plus. Den genannten 
Schritten soll eine umfassende Reform der 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente im SGB 
II folgen, sobald die Neuorganisation der SGB 
II-Verwaltung und die Neuregelung der Regel-
sätze abgeschlossen sind.

4.) Kinder von Leistungsbeziehern in der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende erhalten die 
Möglichkeit, mit Ferienjobs von längstens vier 
Wochen im Kalenderjahr bis zu 1200 € im Jahr 
hinzuzuverdienen, ohne dass diese auf die der 
Bedarfsgemeinschaft gewährten Leistungen 
angerechnet werden. Diese Regelung wird im 
Vorgriff auf die anstehende Neuregelung der 
Hinzuverdienstgrenzen auf dem Verordnungs-
wege getroffen, damit sie bereits in diesen 
Sommerferien zum Tragen kommt.

Mit den Beschlüssen dieser Woche hat die Bun-
desregierung dokumentiert, dass die Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit im Zentrum der poli-
tischen Anstrengungen in dieser Wahlperiode 
steht. Die Vorhaben sind engagiert, kompetent 
ausgestaltet und sozial ausgewogen. Skeptische 
Stimmen, die mit der Bildung der christlich-
liberalen Regierungskoalition einen „sozialen 
Kahlschlag“ vorausgesagt haben, sind eines 
besseren belehrt worden. Wir als Arbeitnehmer-
gruppe werden uns dafür einsetzen, dass dieser 
Weg fortgesetzt wird, und unsere Vorstellungen 
in die weitere Debatte einbringen.
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Dr. Patrick Schreiner, DGB Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt
Auszug aus dem Grußwort zum Treffen des CDA-DGB-Arbeitskreises 
Niedersachsen – Bremen – Sachsen-Anhalt

Lieber Karl-Hubert,
sehr geehrte Frau Ministerin, 
Mechthild Ross-Luttmann,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,  

  Zunächst einmal möchte ich Euch herzlich für 
die Einladung zu diesem Grußwort danken. Ich 
glaube, es ist für uns Gewerkschaften äußerst 
wichtig, mit Parteien ins Gespräch zu kommen. 
Dies gilt übrigens auf allen Ebenen: Angefangen 
in Brüssel über Berlin und Hannover bis in die 
Städte und Gemeinden, in denen wir leben. Und 
ich möchte betonen: Es ist gut und wichtig, mit 
allen Parteien ins Gespräch zu kommen. Dabei 
gibt es wohl keinen besseren Weg, als wenn 
Gewerk-schafterinnen und Gewerkschafter selbst 
in den Parteien wirken.

  Ich finde es großartig, dass Ihr in der CDU 
den Interessen der Beschäftigten breiten 
Raum ver-schafft. Für eine starke Bewegung 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
den Unionsparteien gibt es zahlreiche gute 
Gründe: politische, aber auch historische. Es 
wäre ein fataler Irrtum zu glauben, dass die 
Gewerkschaftsbewegung nur sozialistische oder 
sozialdemokratische Wurzeln hätte. Die hat sie 
gewiss auch – aber wir tun alle gemeinsam gut 
daran, die Gewerkschaftsbewegung nicht hierauf 
zu reduzieren. Und auch wenn die Wahrnehmung 
in Politik und Medien oft eine andere sein mag: 
Gewerkschaften sind gewiss nicht nur an eine 
Partei gebunden. 

  Es gibt in der Christdemokratie eine starke 
Tradition sozialen Denkens und Handelns. Es gibt 
um-gekehrt eine starke christliche Tradition in der 
Gewerkschaftsbewegung. Es sind keineswegs nur 
taktische Gründe, deretwegen Christdemokratie 
und Gewerkschaften miteinander ins Gespräch 
kommen sollten. Nein, es sind in allererster 
Linie inhaltliche Gründe: Gemeinsam sind wir 
interessiert
an sozialer Gerechtigkeit
an sozialem Ausgleich,

an Guter Arbeit,
an einer adäquaten Berücksichtigung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der 
Verteilung des Reichtums dieses Landes,
an der Wahrung der Tarifautonomie,
an der Wahrung der Mitbestimmung in Betrieben 
und Verwaltungen, ich sehe mit Freude, dass Ihr 
in Eurer Tagung die Betriebsratswahlen in den 
Mittelpunkt stellt,  und nicht zuletzt natürlich an 
der Schaffung von Beschäftigung. 

  Nun geht es mir an dieser Stelle allerdings nicht 
darum, Unterschiede zwischen der CDU und dem 
DGB bzw. den Gewerkschaften zu leugnen. Die gibt 
es gewiss. Aber: Erstens gibt es diese Unter-schiede 
auch zwischen der Gewerkschaftsbewegung und 
den anderen Parteien. Zweitens ist es doch gut, 
dass es diese Unterschiede gibt. Gewerkschaften 
sind eben keine Parteien, und Parteien sind keine 
Gewerkschaften. Genau das macht doch in letzter 
Konsequenz Demokratie aus: Einerseits Parteien, 
die mit zahlreichen – auch widersprüchlichen – 
Interessen und Ansprüchen konfrontiert werden. 
Andererseits Gewerkschaften, die sich nicht einer 
einzelnen Partei unterwerfen oder unter-werfen 
müssen. 

  Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Demokratie braucht eben gerade auch Menschen, 
die die Interessen von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern in den Parteien vertreten. Denn 
eines ist sicher: Ohne Parteien findet politische 
Entscheidung in einer Demokratie nicht statt. Und 
je besser es uns Gewerkschaften gelingt, in die 
Parteien hinein zu wirken, umso stärker werden 
die Interessen der Beschäftigten berücksichtigt.
  Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie Ihr wisst, war das Verhältnis zwischen 
den Unionsparteien und den Gewerkschaften 
gleichwohl nicht immer das Beste. Allzu oft 
scheint man mehr das Trennende als das 
Verbindende gesehen zu haben. Und doch habe 
ich den Eindruck, dass sich beide Seiten in den 
vergangenen Jahren auf-einander zu bewegt 
haben. Mir scheint, dass hier eine neue Offenheit 
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entstanden ist. Dies gilt übrigens, das möchte ich 
ausdrücklich betonen, sowohl für Niedersachsen 
als auch für die Bundes-politik. 
Politisch hat diese Entwicklung durchaus gute 
Ergebnisse gebracht. So sind die Konjunkturpakete 
und die Ausweitung der Kurzarbeit ohne Zweifel 
die richtigen Reaktionen auf die Krise gewesen – 
auch wenn wir uns als Gewerkschaften vielleicht 
noch weiter gehende Maßnahmen gewünscht 
hätten. Gleichwohl, Max Matthiesen hat zu Recht 
darauf hingewiesen, hat dies zahlreiche Arbeits-
plätze gesichert. Ähnliches, wenn wir nach 
Niedersachsen blicken: Es ist gut, dass Christian 
Wulff und die CDU hinter dem VW-Gesetz stehen. 
  CDU und Gewerkschaften haben sich einander 
angenähert. Dies liegt gewiss nicht nur an den 
wirtschaftlichen und politischen Umständen. Es 
liegt auch daran, dass die CDU eine starke CDA 
hat. Und es liegt auch und vor allem daran, dass 
sich Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in 
der CDU einbringen. 
  Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es gibt noch viel zu tun, um Beschäftigung, 
soziale Gerechtigkeit und Mitbestimmung zu 

stärken. Mindestlöhne, die Finanzmisere der 
Kommunen, die Verlängerung der Kurzarbeit und 
der Erhalt solidarischer Sozialversicherungen seien 
beispielhaft genannt. Nicht zuletzt werden wir 
weiterhin aufmerksam beobachten müssen, wie 
sich Konjunktur und Arbeitsmarkt entwickeln. In 
Nieder-sachsen wäre es sicherlich angebracht, mit 
Blick auf die EU-Freizügigkeit 2011 erneut über das 
Vergaberecht zu sprechen. Gespräche zu diesen 
Themen – und natürlich vielen anderen – sollten 
Unionsparteien und Gewerkschaften miteinander 
führen.
  Damit komme ich auch schon zum Ende. Ich 
wünsche Euch für diese Tagung im Namen des 
DGB-Bezirks viel Erfolg, spannende Diskussionen 
und gute Ergebnisse. Uns allen wünsche ich, dass 
wir die „neue Offenheit“, von der ich gesprochen 
habe, pflegen und ausbauen.
Herzlichen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

- Es gilt das gesprochene Wort –

Kurzbericht zur Landestagung der DGB-Arbeitsgemeinschaft
Niedersachsen / Bremen / Sachsen-Anhalt von Jürgen Scharf MdL

Am  Samstag, dem 10. April 2010 fand in Hannover die CDA-DGB-Landestagung statt, in deren Mittel-
punkt die Betriebsratswahlen und die Neuwahl des Vorstandes standen.

  Gäste der Landestagung waren u.a. Dr. Max Matthiesen MdL, Vorsitzender der CDA in Nds., Hartmut 
Tölle, DGB-Bezirksleiter, Egbert Biermann, Mitglied des geschäftsführenden Hauptvorstands der IG 
BCE, Susanne Kremer, stv. Landesleiterin 
der ver.di Niedersachsen Bremen, Jürgen 
Scharf, Vorsitzende der CDU-Fraktion im 
sachsen-anhaltinischen Landtag.

  Eröffnet wurde das Treffen der Unions-
Gewerkschafter mit Grußworten des 
Landesvorsitzenden der CDA in Nieder-
sachsen, Dr. Max Matthiesen MdL und 
dem geschäftsführenden IG-BCE-Haupt-
vorstandsmitglied Egbert Biermann.   Ein 
bemerkenswertes Grußwort hielt Dr. 
Patrick Schreiner vom DGB-Bezirksver-
band, das wir nur wenig gekürzt in dieser 
Ausgabe veröffentlichen.

 Als Landesvorsitzender wurde Karl-
Hubert Troglauer, LV Hannover, als  stellv. Landesvorsitzender  Erich Eckart, LV Sachsen-Anhalt, und als 
Beisitzerin Gabriele Wronna, LV Sachsen-Anhalt, wiedergewählt.
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Wolfgang Kunze, CDA Halberstadt

Dokumente aus der Gründungszeit der CDA Sachsen-Anhalt
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Aufnahmeantrag 

der Christlich-Demokratischen, Arbeitnehmerschaft Deutschlands (CDA),  

Postfach 04 01 49 • 10061 Berlin 

 

Ich beantrage die Aufnahme in die CDA: 

Name:__________________________________________________________ 

Vorname:_______________________________________________________ 

Straße: Haus-Nr.:______________________________________________ 

PLZ: Wohnort:__________________________________________________ 

Geb.-Datum:____________________________________________________ 

Telefon:_______________________________________________________ 

E-Mail:________________________________________________________ 

CDU-Mitglied:  O ja  O nein 

Als Aufnahmespende zahle ich ________________€ 

_______________________, den 

Unterschrift: ________________________ 

 

Wir bitten Sie, die Bankeinzugsermächtigung auszufüllen.  

Bankeinzugsermächtigung: 

Hiermit erkläre ich mich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass die CDA-Hauptgeschäftsstelle den von mir zu 

zahlenden Monatsbeitrag in Höhe von: ________________€ in Worten: ___________________€  

O einmal jährlich O zweimal jährlich von meinem  

Konto:Nr.: __________________BLZ: __________________________bei der: 

_______________________(Geldinstitut, Ort) abbucht.  

_____________________, den   Unterschrift (für Kreditinstitut)_ _______________________________________ 

Unsere monatlichen Beiträge: 

> Familienbeitrag für Ehepartner und Kinder: 5,10 € 

> Nichtmitglieder der CDU: 4,60 € 

> CDU-Mitglieder: 4,10 € 

> Mitglieder, die das 27. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben: 2,60 € 

> Auszubildende, Schüler/innen, Studenten/innen,  

Wehr- und Zivildienstleistende, Arbeitslose und bei besonderen sozialen Härten auf Antrag: 1,10 € 

Zuwendungen (Mitgliedsbeiträge und Spenden) an politische Parteien sind steuerlich als Sonderausgaben absetzbar (§ 10 b 
EStG). 


